
VL Vergleichendes Staatsangehörigkeits-, Ausländer-/Fremden- und Minderheitenrecht 

Veranstalter1 Herbert Küpper 

Zeit 
6.Nov.:9.30-17.45; 7.Nov: 9.30-15.45; 

9. Nov.: 9.30-12.45; 13. Nov.: 9.30-12.45; 14.Nov.: 9.30-11.00 

Ort 6. und 7.Nov.: HS4, 9. und 13. Nov.: HS6, 14. Nov.: HS4 

Anrechnungscode JURA020 

Kreditpunkte 3 

Kontaktstunde vor und nach den Vorlesungen 

Prüfungsanmeldung über das elektronische Studienverwaltungssystem (ETN) 

Inhalt und Ziele 

Kursbeschreibung: Der Kurs bietet einen Überblick über die Rechtsgebiete Staatsangehörigkeitsrecht, Fremden- bzw. Ausländerrecht und Recht der nationalen und ethnischen Minderheiten. Hierbei steht das die drei 
Rechtsgebiete Verbindende, d.h. die rechtliche Regelung von Exklusion und Inklusion und die rechtliche Bewältigung von Vielfalt und Anderssein im pluralistischen Rechtsstaat, im Vordergrund. Gegenstand der vergleichenden 
Darstellung bilden die innerstaatlichen Rechtsordnungen in West- und Osteuropa sowie die Bezüge der genannten Rechtsgebiete zum Völkerrecht und zum Europarecht. Ziel ist die Kenntnisse der völker-, europa- und 
nationalrechtlichen Regelungsstrukturen des Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländerrechts und Minderheitenrechts, die es ermöglichen, sich in eine einzelstaatliche Regelung einzuarbeiten. 

Kursraster 

Termin Thema Literatur 

KW44   

KW45 
6. Nov., 9.30-12.45, 13.45-17.45: Einführung, Staatsangehörigkeitsrecht 

7. Nov., 9.30-12.45, 13.45-15.45: Ausländerrecht I 
Literaturliste (Teil der Materialien auf der AUB-Webseite), wird in der Vorlesung besprochen; 

vorbereitende Lektüre ist nicht erforderlich 

KW46 

9. Nov., 9.30-12.45: Ausländerrecht II, Minderheitenrecht I 

13. Nov., 9.30-12.45: Minderheitenrecht II 

14. Nov., 9.30-11.00: Minderheitenrecht III 

Literaturliste (Teil der Materialien auf der AUB-Webseite), wird in der Vorlesung besprochen; 

vorbereitende Lektüre ist nicht erforderlich 

Bewertung 

Form und Umfang der zu erbringenden Leistungen: Klausur 

 

 

                                                 
1 Die Namen der Veranstalter sind ohne Titel aufzuführen. 


